
Herr Dr. Born, wir kennen Sie seit 
langem als ausgewiesenen Praktiker 
im Bereich der Unternehmens- und 
Vermögensnachfolge und haben zur 
Kenntnis genommen, dass Sie Ihre 
berufliche Tätigkeit jetzt bei Ritters-
haus Rechtsanwälte fortgesetzt ha-
ben. Wirkt sich dies auf Ihren bisheri-
gen Tätigkeitsschwerpunkt aus? 
Dr. Werner Born: Dies würde ich beja-
hen und natürlich nur im positiven 
Sinn. Rittershaus Rechtsanwälte ist 
ein Team von unterschiedlich spezia-
lisierten Rechtsanwälten sowie zwei 
Notaren und verfügt über Standorte 
in Mannheim, Frankfurt und Mün-
chen. Grundsätzlich wird eine umfas-
sende Beratung in allen Bereichen 
des Wirtschaftsrechts angeboten, 
wobei die Schwerpunkte der Bera-
tung in den Bereichen Gesellschafts-
recht, Arbeitsrecht, Gewerblicher 
Rechtschutz und Öffentliches Recht 
liegen. Darüber hinaus sind aber 
auch auf dem Gebiet der Unterneh-
mens- und Vermögensnachfolge spe-
zialisierte Anwälte tätig. So sind in 
unserer Praxisgruppe der Unterneh-
mens- und Vermögensnachfolge ins-
gesamt neun Spezialisten vereint, die 
auch komplexere Nachfolgeprozesse 
im Team begleiten können.

Ist nach der Erbschaftsteuerreform 
nun eine Beruhigung in der Bera-
tungspraxis festzustellen? 
Dr. Werner Born: Ich habe diese Fest-
stellung nicht treffen können. Im Ge-
genteil: Es steht zu befürchten, dass 
das zum Jahreswechsel 2008/2009 re-

formierte Erbschaftsteuergesetz er-
neut verfassungswidrig ist. Mehrere 
Verfassungsbeschwerden waren be-
reits anhängig und es ist davon aus-
zugehen, dass über kurz oder lang ei-
ne Verfassungsbeschwerde zur Ent-
scheidung angenommen werden 
wird. Für die Rechtssicherheit und die 
Planbarkeit von Unternehmens- und 
Vermögensnachfolgen ist dies natür-
lich von großem Nachteil, da wir un-
seren Mandanten nicht die Gewiss-
heit geben können, dass die von ih-
nen gewählte Lösung auch zukünftig 
mit den dann geltenden Steuerge-
setzen im Einklang stehen wird. Auf 
der anderen Seite bietet das noch 
geltende Erbschaftsteuergesetz zahl-
reiche Verschonungsregelungen, die 
jetzt genutzt werden sollten. Denn 
auch insoweit kann nicht mit Sicher-
heit davon ausgegangen werden, 
dass diese teilweise großzügigen 
Verschonungsregelungen auch in Zu-
kunft gewährt werden. 

Sehen Sie denn nach wie vor einen 
Bedarf an Beratungsleistungen auf 
dem Gebiet der Unternehmens- und 
Vermögensnachfolge?
Dr. Werner Born: Ja – ohne Einschrän-
kung. Zwar zeigen die neuesten Un-
tersuchungen, dass fast 80 % der Un-
ternehmen die bei ihnen anstehende 
Unternehmensnachfolge als gut vor-
bereitet einstufen. Man kann hier al-
so feststellen, dass bei den deutschen 
Familienunternehmen, insbesondere 
im Mittelstand, das Projekt „Unter-
nehmensnachfolge“ auf der Tages-

ordnung steht und auch umgesetzt 
wird. Damit geht aber auch künftig 
eher ein steigender Beratungsbedarf 
einher, da nicht nur zur Erarbeitung 
von Lösungen der komplexen Mate-
rie, sondern auch zu deren ggf. not-
wendiger Anpassung und Aktualisie-
rung, die Bildung eines Beraterteams 
unumgänglich ist. Durch die Geset-
zesreformen, die Entscheidungen 
der Zivil- und Finanzgerichte, die Ent-
scheidungen der Finanzverwaltung 
und die wissenschaftliche Aufarbei-

Die Erbschaftsteuerreform und kein Ende?

Das zum Jahreswechsel 2008/2009 reformierte Erbschaftsteuergesetz steht unter dem Vorbehalt einer 
möglichen Verfassungswidrigkeit. Die damit einhergehende Rechtsunsicherheit führt naheliegender 
Weise zu Unwägbarkeiten was die Planbarkeit von Unternehmens- und Vermögensnachfolgen be-
trifft. Im Interview erläutert Dr. Werner Born von Rittershaus Rechtsanwälte die momentane Rechts-
lage und gibt zeigt Wege auf, wie mit der Situation umzugehen ist. 

Dr. Werner Born
ist Partner der An-

waltssozietät Ritters-
haus Rechtsanwälte 

mit Standorten in 
Mannheim, Frankfurt 

und München, die 
für eine umfassende 

Beratung in allen Fra-
gen des Wirtschafts-

rechts stehen. 
Dr. Born betreut seit 

Jahren bundesweit 
zahlreiche Unterneh-

mens- und Vermö-
gensnachfolgen.

Business & Law  Rhein-Neckar 2011

14 FachberichtUnternehmensnachfolge



tung bilden sich auch in dem Bereich 
der Unternehmens- und Vermögens-
nachfolge zunehmend Spezialisie-
rungsgebiete. Dies geht über die na-
tionalen und europäischen Regelun-
gen hinaus, da die Globalisierung 
auch bei der Frage der Strukturie-
rung von Vermögen eine zunehmen-
de Rolle spielt. 

Sie sprachen davon, dass das derzeit 
geltende Erbschaftsteuergesetz auch 
noch für Lösungen genutzt werden 
soll. Können Sie ein Beispiel nennen?
Dr. Werner Born: Ich kann Ihnen auch 
zwei nennen, beide im Zusammen-
hang mit steuerlich verschonungsfä-
higem Betriebsvermögen. Nehmen 
wir zum einen das sogenannte Woh-
nungsunternehmen. Grundsätzlich 
gilt ja, dass Grundstücke, die an Drit-
te vermietet werden, Verwaltungs-
vermögen darstellen. Würde sich in 
dem Unternehmen kein weiteres, 
verschonungswürdiges Vermögen 
befinden, wäre eine Erbschaftsteuer-
befreiung nach sieben Jahren der 
Fortführung nicht denkbar. Nun gibt 
es aber eine Rückausnahme derge-
stalt, dass Wohnungsunternehmen, 
die einen kaufmännisch eingerichte-
ten Geschäftsbetrieb erfordern und 
deren Hauptzweck es ist, Wohnun-
gen zu vermieten, die Verschonungs-

regelungen in Anspruch nehmen 
können. So wäre es denkbar, in Woh-
nungen gebundenes Familienvermö-
gen steuerneutral in die nächste Ge-
neration zu überführen, indem die 
entsprechenden Gesellschaftsanteile 
übertragen werden. Erreicht das fun-
gible Vermögen eine kritische Größe, 
kann sich sogar eine Restrukturie-
rung des Vermögens und die Grün-
dung eines Wohnungsunternehmens 
erbschaftsteuerlich lohnen. 
Zum anderen ist die sogenannte 
„Geld-GmbH“ zu erwähnen. Zwar 
war in den ersten Gesetzesentwür-
fen Geld in dem Katalog des schädli-
chen Verwaltungsvermögens aufge-
führt, wurde jedoch letzten Endes 
gestrichen, da man Geld nicht als 
„schädlich“, sondern als „gut“ emp-
fand. Ich würde zwar davon abraten, 
im Privatvermögen befindliches 
Geldvermögen in eine GmbH zu 
transferieren, da ohne weitere Be-
gründung für diesen Vorgang ein Ge-
staltungsmissbrauch vorliegt; es gibt 
aber Fälle, in denen die GmbH ihre 
Wirtschaftsgüter veräußert und 
dementsprechend der erzielte Ver-
äußerungsgewinn in der GmbH the-
sauriert werden kann. In diesen Fäl-
len ist eine siebenjährige Fortfüh-
rung der „Spardosen-GmbH“ ohne 
weiteres vorstellbar mit der Folge, 

dass die entsprechenden Beteiligun-
gen ohne Schenkungsteuer inner-
halb der Familie übertragen werden 
können. Ich wage die Prognose, dass 
diese derzeit noch als zulässig aner-
kannten Gestaltungen die nächste 
Reform der Erbschaftsteuer nicht 
überstehen werden. 

Halten Sie denn eine Reform der Erb-
schaftsteuerreform für erforderlich?
Dr. Werner Born: Unbedingt. Es gibt 
bereits zahlreiche Verbesserungsvor-
schläge, von denen ich zwei Bereiche 
kurz darstellen möchte, in denen 
derzeit eine erhebliche Rechtsunsi-
cherheit besteht. Wenn wir die Frage 
beantworten wollen, wie ein Unter-
nehmen bewertet wird, würde Ihnen 
der Unternehmer antworten, es kä-
me auf die zukünftigen nachhaltigen 
Erträge an. Die Finanzverwaltung 
würde bei Unternehmen mit über-
schaubaren Strukturen das verein-
fachte Ertragswertverfahren zugrun-
de legen, welches vergangenheitsbe-
zogen den durchschnittlichen Jahres-
ertrag vor Steuern als Ausgangs-
punkt nimmt. Im Anschluss daran 
werden 30 % pauschal für Steuern 
abgezogen und der so ermittelte 
Wert mit dem Faktor 12,61 multipli-
ziert. In der Praxis zeigt sich, dass der 
so ermittelte Unternehmenswert im 
Regelfall weit über dem tatsächli-
chen Verkehrswert liegt. Hier wäre es 
wünschenswert, wenn der Gesetzge-
ber dem Steuerpflichtigen ein Wahl-
recht bezüglich der Bewertungsme-
thode einräumen würde. Oder neh-
men Sie z. B. die Notwendigkeit des 
Abschlusses von Pool-Vereinbarun-
gen bei Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, sofern und so-
weit Gesellschafter vorhanden sind, 
deren Beteiligungsquote 25 % nicht 
übersteigt. Um in die Verschonung 
zu gelangen, müssen sich die Gesell-
schafter poolen, d. h. sich in entspre-
chenden Vereinbarungen verpflich-
ten, über die von ihnen gehaltenen 
Beteiligungen nur einheitlich zu ver-
fügen. In der Praxis ist diese Notwen-
digkeit weitgehend unbekannt. Da-
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Mein erster Rat geht dahin, in den 
Prozess der Unternehmens- und 
Vermögensnachfolge die gesamte 
Familie einzubeziehen.
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rüber hinaus finden wir in Familien-
unternehmen Strukturen, die teil-
weise vor mehr als 20 Jahren auf- 
gesetzt worden sind. So finden Sie 
beispielsweise Unternehmensbeteili-
gungen, die sich im Gesamthandver-
mögen von vermögensverwaltenden 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts 
befinden. Nun sollte man meinen, 

dass eine stärkere „Poolung“ nicht 
vorstellbar ist. Dennoch würde eine 
Verschonung nicht gewährt, da diese 
Gesellschafter nicht mehr unmittel-
bar an einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung beteiligt sind.

Was raten Sie dem Inhaber eines mit-
telständischen Familienunterneh-
mens? 
Dr. Werner Born: Mein erster Rat 
geht dahin, in den Prozess der Unter-
nehmens- und Vermögensnachfolge 
die gesamte Familie im Rahmen erb- 
und ehevertraglicher Gestaltungen 
einzubeziehen. Es ist ein Trugschluss, 
zu glauben, man könne diese Fragen 
alleine mit einem einseitigen Testa-
ment, insbesondere der Anordnung 
einer Testamentsvollstreckung und 
bestimmter Vermächtnisse oder Auf-
lagen zufriedenstellend lösen. Selbst 
wenn – was selten geschieht – alle Ge-
sellschaftsverträge noch auf das Tes-
tament abgestimmt werden, ist die 
Lösung am Ende doch nicht tragfä-
hig. Denken Sie nur daran, dass die 
meisten übersehen, dass die Ehe nicht 
nur durch Scheidung, sondern auch 
durch den Tod beendet wird und dass 

dem überlebenden Ehepartner der 
Weg offen steht, die Erbschaft oder 
die Vermächtnisse auszuschlagen mit 
der Folge, dass die sogenannte güter-
rechtliche Lösung gewählt wird. Dies 
führt dazu, dass der Nachlass mit ei-
nem etwaigen Zugewinnanspruch 
des überlebenden Ehegatten belastet 
wird, dessen Erfüllung für den über-
lebenden Ehegatten auch den Vorteil 
der Steuerfreiheit mit sich bringt. Sie 
sehen also, dass auch Eheverträge Be-
standteil der Entwicklung eines Nach-
folgemodells sein müssen. Dies 
schließt die Eheverträge ein, die die 
Abkömmlinge schließen müssen und 
endet bei den üblichen Pflichtteils-
verzichtsverträgen. Den Prozess der 
Unternehmens- und Vermögensnach-
folge zu initiieren und zu begleiten 
sehen wir als unsere Aufgabe.
Wir danken Dr. Born für dieses Ge-
spräch. 
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Den Prozess der Unternehmens- 
und Vermögensnachfolge zu 

initiieren und zu begleiten sehen 
wir als unsere Aufgabe.
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